
 

 

 

Weisung 201712017 vom 20.12.2017 – Fachliche 
Weisungen zu Kurzarbeitergeld, Transferleistungen und 
Insolvenzgeld 

Laufende Nummer:  201712017 

Geschäftszeichen:  GR22 – 75095 / 75110 / 75111 / 75165 

Gültig ab:  20.12.2017 
Gültig bis:  19.12.2022 

SGB II:  nicht betroffen 
SGB III:  Weisung 
Familienkasse:  nicht betroffen 

Bezug:  

• GA Kurzarbeitergeld mit 13 Anlagen 

• Weisung 201612017 vom 20.12.2016 – Weisungen zu Transferleistungen und zum 
Kug-Verfahren (mit Abkürzungsverzeichnis) 

• DA Insg - 16. Ergänzungslieferung 

Aufhebung von Regelungen:  

• Teil A und D der Geschäftsanweisungen Kurzarbeitergeld 

• Fachliche Weisungen „Transferleistungen“ in der Fassung vom 20.12.2016 

• Durchführungsanweisungen Insg – 16. Ergänzungslieferung zu §§ 165 und 175 
SGB III 

 
Die bisherigen Geschäftsanweisungen zum Kurzarbeitergeld (§§ 95 – 100, 103 – 109 
SGB III) und zum Insolvenzgeld (§§ 165 und 175 SGB III) wurden in das Format der 
fachlichen Weisungen überführt. Die fachlichen Weisungen zu den Transferleistungen 
(§§ 110, 111 SGB III) wurden aktualisiert. 



 

 

 

1. Ausgangssituation 
Mit der Bereitstellung der fachlichen Weisungen zu Kug wird die mit Weisung 201612017 
vom 20.12.2016 angekündigte sukzessive Überarbeitung der Weisungen für den Bereich 
Kug fortgesetzt. Die überarbeiteten Weisungen für das Saison-Kurzarbeitergeld mit den 
ergänzenden Leistungen sowie der Baubetriebe-Verordnung werden in 2018 veröffentlicht 
werden. 

Die Durchführungsanweisungen Insg zu den §§ 166 bis 172 SGB III und zum Verfahren Insg 
werden im Jahr 2018 ebenfalls überarbeitet und in das Format „Fachliche Weisungen“ 
überführt. 

2. Auftrag und Ziel 
Die Überarbeitung wurde zusammen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Praxis 
vorgenommen. Mit der Bereitstellung bzw. Aktualisierung der fachlichen Weisungen soll eine 
Vereinfachung, höhere Transparenz und damit verbesserte Handhabung in der täglichen 
Praxis erreicht werden. 

2.1 Kug 

Die Weisungen zur Bemessung des Kug (§ 105 SGB III) wurden zur Vermeidung von 
Doppelungen in den Hinweisen zum Antragverfahren (Kug 006 und Kug 306) integriert. 

Die fachlichen Weisungen zum Kug enthalten aufgrund der kompletten Neufassung keine 
Änderungshistorie. 

2.2 Transferleistungen 

Weisungen zu den Transferleistungen, die bisher in den GA Kug enthalten waren, wurden in 
die aktualisierte Fassung der fachlichen Weisungen zu den Transferleistungen überführt. 

2.3 Insg 

Es wurden fachliche Weisungen zu den §§ 165 und 175 SGB III erstellt. Die 
Durchführungsanweisungen Insg zu §§ 165 und 175 SGB III treten außer Kraft. Die 
Durchführungsanweisungen Insg zu den §§ 166 bis 172 SGB III und zum Verfahren sind bis 
zu ihrer Überarbeitung weiterhin gültig.  

In den fachlichen Weisungen zum Insolvenzgeld sind zur besseren Lesbarkeit keine 
Verweise auf maßgebliche Urteile aufgenommen worden. Ab Anfang 2018 wird im Intranet 
beim Insolvenzgeld unter Arbeitshilfen eine Urteilssammlung bereitgestellt. Die 



 

 

 

Urteilssammlung ist filterbar und enthält sowohl Stichworte zum Inhalt als auch einen 
Verweis auf die entsprechende Randnummer der fachlichen Weisungen. 

3. Einzelaufträge 
entfällt 

4. Info 
entfällt 

5. Koordinierung 
entfällt 

6. Haushalt 
entfällt 

7. Beteiligung 
entfällt 

gez.  
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Änderungshistorie  


Fassung vom 20.12.2017  


• Neufassung der §§ 165 und 175 SGB III 


 







   
Anlage 3 zur Weisung 201712017 
Gültig ab: 20.12.2017 
Gültigkeit bis: fortlaufend 


 


 


Gesetzestext  


§ 165 SGB III 
Anspruch 


(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Anspruch auf Insolvenzgeld, wenn sie im In-
land beschäftigt waren und bei einem Insolvenzereignis für die vorausgegangenen drei Monate 
des Arbeitsverhältnisses noch Ansprüche auf Arbeitsentgelt haben. Als Insolvenzereignis gilt 


1. die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Arbeitgebers, 


2. die Abweisung des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse oder 


3. die vollständige Beendigung der Betriebstätigkeit im Inland, wenn ein Antrag auf Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens nicht gestellt worden ist und ein Insolvenzverfahren offensichtlich 
mangels Masse nicht in Betracht kommt. 


Auch bei einem ausländischen Insolvenzereignis haben im Inland beschäftigte Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer einen Anspruch auf Insolvenzgeld. 


(2) Zu den Ansprüchen auf Arbeitsentgelt gehören alle Ansprüche auf Bezüge aus dem Arbeits-
verhältnis. Als Arbeitsentgelt für Zeiten, in denen auch während der Freistellung eine Beschäfti-
gung gegen Arbeitsentgelt besteht (§ 7 Absatz 1a des Vierten Buches), gilt der Betrag, der auf 
Grund der schriftlichen Vereinbarung zur Bestreitung des Lebensunterhalts im jeweiligen Zeit-
raum bestimmt war. Hat die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer einen Teil ihres oder seines 
Arbeitsentgelts nach § 1 Absatz 2 Nummer 3 des Betriebsrentengesetzes umgewandelt und 
wird dieser Entgeltteil in einem Pensionsfonds, in einer Pensionskasse oder in einer Direktver-
sicherung angelegt, gilt die Entgeltumwandlung für die Berechnung des Insolvenzgeldes als 
nicht vereinbart, soweit der Arbeitgeber keine Beiträge an den Versorgungsträger abgeführt hat. 


(3)Hat eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer in Unkenntnis eines Insolvenzereignisses 
weitergearbeitet oder die Arbeit aufgenommen, besteht der Anspruch auf Insolvenzgeld für die 
dem Tag der Kenntnisnahme vorausgegangenen drei Monate des Arbeitsverhältnisses. 


(4) Anspruch auf Insolvenzgeld hat auch der Erbe der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers. 


(5) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, einen Beschluss des Insolvenzgerichts über die Abweisung 
des Antrags auf Insolvenzeröffnung mangels Masse dem Betriebsrat oder, wenn kein Betriebs-
rat besteht, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern unverzüglich bekannt zu geben. 
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1. Anspruchsvoraussetzungen
(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Anspruch auf In-
solvenzgeld, wenn sie


im Inland beschäftigt waren und  
bei Vorliegen eines Insolvenzereignisses 
für die vorausgehenden drei Monate  
des Arbeitsverhältnisses noch 
Ansprüche auf Arbeitsentgelt gegen  
Ihren Arbeitgeber haben. 


Es besteht nur dann Anspruch auf Insg, wenn ein Insolvenzereignis 
(RN 165.8 bis 165.29) vorliegt und im Zeitpunkt der Antragstellung 
bzw. – soweit die Antragstellung vor dem Insolvenzereignis erfolgt 
ist – im Zeitpunkt des Insolvenzereignisses für den Insg-Zeitraum 
(RN 165.30 bis 165.42) noch Ansprüche auf Arbeitsentgelt beste-
hen. Zusätzlich muss ein inländisches Beschäftigungsverhältnis vor-
liegen (RN 165.2 und 165.5). 


1.1 Inländisches Beschäftigungsverhältnis 
(1) Die Insg-Regelung schützt grundsätzlich nur inländische Be-
schäftigungsverhältnisse, vgl. §§ 3, 7 SGB IV. Ein Wohnsitz im Gel-
tungsbereich des SGB III wird nicht vorausgesetzt.


(2) Richtlinie 2008/94/EG sieht in grenzübergreifenden Fällen vor,
dass die Garantieeinrichtung desjenigen Mitgliedstaats zuständig
ist, in dessen Hoheitsgebiet die Arbeitnehmerin oder der Arbeit-
nehmer die Arbeit gewöhnlich verrichtet oder verrichtet hat (vgl. Art.
9 Abs. 1 der RL). In der Regel ist die Garantieeinrichtung des Staa-
tes zuständig, dessen Sozialversicherungsrecht das Beschäfti-
gungsverhältnis unterlegen hat.


1.2 Definitionen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
(1) Als Arbeitgeber ist anzusehen, wem die Arbeitsleistung geschul-
det wird und wer das Arbeitsentgelt zu zahlen hat. 


(2) Nach § 165 Abs. 1 SGB III haben nur Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer Anspruch auf Insg. Der Begriff „Arbeitnehmer“ ist in 
den Vorschriften über das Insg nicht abschließend geregelt. Für die 
Beurteilung der Arbeitnehmereigenschaft sind die Weisungen zu § 7 
SGB IV und 24 ff SGB III zu beachten. Deshalb können für die Ab-
grenzung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von den Selb-
ständigen die Gesichtspunkte dienen, die die Rechtsprechung zur 
Versicherungspflicht in der Kranken-, Renten- und Arbeitslosenver-
sicherung entwickelt hat. Für den Anspruch auf Insolvenzgeld 
kommt es allerdings nicht darauf an, dass das Beschäftigungsver-


BA Zentrale, GR 22 
Stand: 20.12.2017 


Anspruchsvoraus-
setzungen 
(165.1)  


Arbeitnehmer 
(165.5) 


Zuständige Garantieein-
richtung 
(165.3) 


Beschäftigungsverhältnis 
(165.2) 


Arbeitgeber 
(165.4) 



https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/index.html

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32008L0094
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hältnis der Versicherungspflicht unterliegt, z.B. geringfügige 
Beschäftigung oder Beschäftigung von Schülern. 


(3) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nach Stellung des In-
solvenzantrages eingestellt werden, haben grundsätzlich einen An-
spruch auf Insolvenzgeld. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Neuein-
stellung eine sittenwidrige Schädigung der Umlagezahler darstellt. 
Die Sittenwidrigkeit liegt objektiv nicht vor, wenn die Arbeitsleistung 
erbracht und entgegengenommen wird. Insbesondere sind Neuein-
stellungen mit folgendem Zweck objektiv nicht sittenwidrig: 


 Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs 
 Abarbeitung von Aufträgen/Projekten 
 Unterstützung der Sanierung 
 Allgemein Unterstützung der Ziele der Insolvenzordnung 
 Abwicklungsarbeiten 


(4) Um die Interessen der Umlagezahler zu wahren und 
Rechtssicherheit für die oder den Vorfinanzierer zu schaffen, ist die 
Sittenwidrigkeit vor der Neueinstellung zu prüfen. Hierzu legt die 
Antragstellerin oder der Antragsteller kurz das Aufgabengebiet und 
den Zweck der Neueinstellung dar. Das Prüfergebnis ist zu 
dokumentieren und kann formlos bekanntgegeben werden. Da die 
Zustimmung vor dem tatsächlichen Vollzug des neu begründeten 
Arbeitsverhältnisses erteilt wird, kann sie sich nur auf den 
vorgetragenen beabsichtigten Verlauf beziehen. 


Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat vor der Auszahlung 
schriftlich zu bestätigen, dass das Arbeitsverhältnis entsprechend 
den für die Zustimmung erteilten Angaben gelebt wurde. Andernfalls 
ist der tatsächliche Verlauf darzulegen. Vor der Auszahlung ist eine 
abschließende Entscheidung – auch unter Berücksichtigung eigener 
Erkenntnisse – erforderlich, ob die Neueinstellung sittenwidrig war. 
Die Entscheidung ist aktenkundig zu machen. 


2. Insolvenzereignis 


2.1 Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
(1) Im Fall des § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB III ist Insolvenzereig-
nis der Tag, an dem das Insolvenzverfahren über das Vermögen 
des Arbeitgebers eröffnet worden ist. Bei einer Personengesell-
schaft, ist es nicht erforderlich, dass auch über das Privatvermögen 
der persönlich haftenden Gesellschafter das Insolvenzverfahren er-
öffnet worden ist. 


(2) Wird das Insolvenzverfahren durch Aufhebung oder Einstellung 
beendet (§§ 200, 207, 213, 258 InsO), so bleibt die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens für die Bestimmung des Insolvenzereignisses 
maßgebend. 


Neueinstellungen nach 
Insolvenzantrag 
(165.6) 


Zustimmungsvorbehalt 
und nachträgliche Prü-
fung 
(165.7) 


Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens 
(165.8) 


Aufhebung/Einstellung 
des Insolvenzverfahrens 
(165.9) 



https://www.gesetze-im-internet.de/inso
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2.2 Abweisung mangels Masse 
(1) Im Fall des § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB III ist Insolvenzereig-
nis der Tag, an dem der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens über das Vermögen des Arbeitgebers mangels Masse abge-
wiesen worden ist. 


2.3 Aufhebung von Beschlüssen des Insolvenzge-
richts 


(1) Wird ein Beschluss über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
oder die Abweisung eines Insolvenzantrages mangels Masse vom 
Gericht rechtskräftig aufgehoben, liegt kein Insolvenzereignis vor. 


(2) Die Rechtskraft des Beschlusses über die Insolvenzeröffnung 
oder die Abweisung eines Insolvenzantrages mangels Masse ist 
grundsätzlich nicht abzuwarten. 


2.4 Vollständige Einstellung der Betriebstätigkeit 
(1) Im Fall des § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB III ist Insolvenzereig-
nis der Tag, an dem  


 die Betriebstätigkeit im Inland vollständig beendet war, wenn 
bis zu diesem Zeitpunkt 


 ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht ge-
stellt worden ist und  


 ein Insolvenzverfahren offensichtlich mangels Masse nicht in 
Betracht kam. 


§ 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB III erfasst schon nach dem Wortlaut 
nicht die offensichtliche Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung 
eines (vermeintlichen) Arbeitgebers bereits zu Beginn einer etwai-
gen betrieblichen Tätigkeit. Dies bedeutet, dass zumindest bei Auf-
nahme der betrieblichen Tätigkeit Zahlungsfähigkeit bestanden ha-
ben muss und der zur Insolvenz führende Vermögensverfall erst 
später, d.h. während der betrieblichen Tätigkeit, eingetreten ist. 


(2) Tag der vollständigen Beendigung der Betriebstätigkeit ist der 
Tag, an dem die letzte dem Betriebszweck dienende Tätigkeit auf 
Dauer nicht wieder aufgenommen worden ist. Insolvenzereignis i.S. 
des § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB III ist daher der Kalendertag, der 
auf den Tag folgt, an dem die letzte dem Betriebszweck dienende 
Tätigkeit tatsächlich stattgefunden hat. Nachfolgende Abwicklungs-
arbeiten bleiben unberücksichtigt. Die Betriebstätigkeit muss mit der 
Absicht der dauernden Beendigung eingestellt worden sein. 


  


Rechtskraft der Be-
schlüsse 
(165.12) 


Abweisung mangels 
Masse 
(165.10) 


Aufhebung von Be-
schlüssen 
(165.11) 


Tatbestandsmerkmale 
Betriebseinstellung 
(165.13) 


Zeitpunkt der Beendi-
gung der Betriebstätig-
keit 
(165.14) 
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(3) Unter der vollständigen Beendigung der Betriebstätigkeit ist die 
vollständige Beendigung der gesamten betrieblichen Betätigung des 
Arbeitgebers zu verstehen. Die Einstellung der Tätigkeit eines ein-
zelnen Betriebes ist deshalb dann nicht ausreichend, wenn der Ar-
beitgeber andere Betriebe weiterführt. 


(4) Vor Entscheidung über die vollständige Beendigung der Betrieb-
stätigkeit ist zu ermitteln, ob bis zu diesem Tag ein Insolvenzantrag 
gestellt wurde. Ist ein Insolvenzantrag vom Insolvenzgericht ohne 
Sachentscheidung zurückgewiesen oder ist er zurückgenommen 
worden, so gilt dieser als nicht gestellt. Die Stellung eines Insol-
venzantrages bei einem ausländischen Insolvenzgericht ist für die 
Feststellung des Insolvenzereignisses i.S. des § 165 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 3 SGB III ohne Bedeutung. 


(5) Ein Insolvenzverfahren wird nach § 26 Abs. 1 InsO mangels 
Masse nicht eröffnet, wenn das Vermögen der Schuldnerin oder des 
Schuldners voraussichtlich nicht ausreichen wird, um die Kosten 
des Verfahrens zu decken. Dies ist dann der Fall, wenn die vorhan-
dene Masse nicht mindestens so hoch wie die voraussichtlichen 
Massekosten nach § 54 InsO ist. Zu den Massekosten zählen die 
Gerichtskosten für das Insolvenzverfahren sowie die Vergütungen 
und Auslagen der vorläufigen Insolvenzverwaltung, der Insolvenz-
verwaltung und der Mitglieder des Gläubigerausschusses. 


(6) Das Erfordernis der offensichtlichen Masselosigkeit bedeutet 
nicht, dass hinsichtlich der Höhe der vorhandenen Masse letzte 
Klarheit bestehen muss. Die Massekostendeckung kann nur vom 
Insolvenzgericht sachkundig beurteilt werden. Es genügt, wenn die 
äußeren Tatsachen und damit der Anschein für die Masselosigkeit 
sprechen. Zahlungsunwilligkeit kann allerdings nicht mit Zahlungs-
unfähigkeit gleichgesetzt werden. 


(7) Die offensichtliche Masselosigkeit muss im Zeitpunkt der Be-
triebseinstellung feststellbar sein. Tatbestände aus denen auf die 
Masselosigkeit geschlossen wird, müssen demnach in einem engen 
zeitlichen Zusammenhang zum Tag der Betriebseinstellung einge-
treten sein. Für die Beurteilung der zeitlichen Nähe kommt es auf 
den konkreten Sachverhalt an.  


(8) Mögliche Ansprüche der Gesellschaft gegen Gesellschafter oder 
Leitungsorgane bleiben bei der Beurteilung der offensichtlichen 
Masselosigkeit außer Betracht. Deren Vorliegen oder Werthaltigkeit 
ist in der Regel nicht ohne Weiteres durch die BA feststellbar. Der 
entsprechende Ermittlungsaufwand steht der Offensichtlichkeit ent-
gegen. 


  


Ermittlungstiefe zur of-
fensichtlichen Masselo-
sigkeit 
(165.18) 


Zeitlicher Zusammen-
hang 
(165.19) 


Gesellschaftsrechtliche 
Ansprüche 
(165.20) 


Offensichtliche Masselo-
sigkeit 
(165.17) 


Mehrere Betriebe eines 
Arbeitgebers 
(165.15) 


Kein Insolvenzantrag 
(165.16) 



https://www.gesetze-im-internet.de/inso/__26.html

https://www.gesetze-im-internet.de/inso/__54.html
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(9) In der nachfolgenden Tabelle sind mögliche Erkenntnisquel-
len/Indizien aufgelistet. Sie können Hinweise für oder gegen die of-
fensichtliche Masselosigkeit geben. Für die abschließende Beurtei-
lung ist daher eine Gesamtschau des Sachverhaltes erforderlich. 
Maßgeblich ist hier auch die Ausprägung einzelner Merkmale. Nur 
geringfügige Rückstände/Schulden deuten nicht grundsätzlich auf 
Zahlungsunfähigkeit hin. 


Erkenntnisquelle/Indiz Für welche Rechtsformen re-
levant 


Arbeitgeberfragebogen zur Be-
triebseinstellung 


Alle 


Keine Zahlung von Arbeitsent-
gelt unter Hinweis auf Insol-
venz/Zahlungsunfähigkeit 


Alle 


Liquidation Personen- und Kapitalgesell-
schaften 


Löschung wegen Vermögenslo-
sigkeit 


Alle Kapitalgesellschaften und 
Personengesellschaften, bei 
denen keine natürliche Person 
Gesellschafter ist 


Beitragsrückstände bei den Ein-
zugsstellen 


Alle 


Schulden bei anderen Gläubi-
gern 


Alle 


Auflösungsbeschluss der Ge-
sellschafter 


Personen- und Kapitalgesell-
schaften 


Vollstreckungsprotokoll Alle 


Vermögensauskunft (eidesstatt-
liche Versicherung mit Vermö-
gensverzeichnis)  


Alle 


2.5 Zusammentreffen mehrerer Insolvenzereignisse 
(1) Erfolgen zwei Entscheidungen des Insolvenzgerichtes aus dem-
selben Grund, ist die erste Entscheidung maßgebend. Die in § 165 
Abs. 1 Satz 2 SGB III genannten Insolvenzereignisse stehen nicht in 
einem Rangverhältnis zueinander. 


Erkenntnisquel-
len/Indizien 
(165.21) 


Gleichrangigkeit der In-
solvenzereignisse 
(165.22) 
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(2) Hat das Insolvenzgericht das Insolvenzverfahren eröffnet oder 
den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse 
abgewiesen, sind Ermittlungen zur Betriebseinstellung nur erforder-
lich, wenn geltend gemacht wird, dass eine solche vor dem Insol-
venzantrag eingetreten ist.  


2.6 Ausländisches Insolvenzereignis 
(1) Auch ausländische Insolvenzereignisse lösen einen Anspruch 
auf Insolvenzgeld aus, wenn sie der Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens oder der Abweisung eines Insolvenzantrages mangels Masse 
entsprechen. Die BA ist in derartigen grenzüberschreitenden Fällen 
allerdings nur zuständig, wenn es sich um ein inländisches Beschäf-
tigungsverhältnis handelt, vgl. RN 165.3. 


Eine Übersicht der in Frage kommenden Insolvenzverfahren kann 
dem Anhang A zu Art. 2 Nr. 4 der Verordnung (EU) 2015/848 ent-
nommen werden. Im Zweifel sind bei der für den Sitz des Arbeitge-
bers zuständigen Garantieeinrichtung Auskünfte zu einem Insol-
venzereignis einzuholen. 


2.7 Weiteres materiell-rechtlich beachtliches Insol-
venzereignis 


(1) Versicherungsfall beim Insolvenzgeld ist die durch das Insol-
venzereignis manifestierte Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers. 
Dies umfasst insbesondere die Unfähigkeit seine Verpflichtung zur 
Zahlung von Arbeitsentgelt und von Sozialversicherungsbeiträgen 
zu erfüllen. Nur wenn die den Versicherungsfall begründende Zah-
lungsunfähigkeit beseitigt ist, kann ein weiteres Insolvenzereignis 
einen Anspruch auf Insolvenzgeld auslösen. 


(2) Die Zahlungsunfähigkeit bleibt bestehen, solange der Schuldner 
wegen des Mangels an Zahlungsmitteln nicht in der Lage ist, seine 
fälligen Geldschulden im Allgemeinen zu erfüllen. Als Indiz für die 
Zahlungsunfähigkeit gilt nach § 17 Abs. 2 InsO die Zahlungseinstel-
lung durch den Schuldner. Hinweise für eine Zahlungsunfähigkeit 
können insbesondere sein: 


 Einstellung der Entgeltzahlung 
 Abgabe einer Vermögensauskunft nach erfolglosem Pfän-


dungsversuch gem. § 807 Abs. 1 Nr. 2 ZPO 
 Erklärung der Zahlungsunfähigkeit gegenüber den Ge-


schäftspartnern 


(3) Wann von wiederhergestellter Zahlungsfähigkeit auszugehen ist, 
muss nach den jeweiligen Gesamtumständen des Einzelfalles beur-
teilt werden. Die Tatsache, dass die laufenden Verbindlichkeiten er-
füllt werden, rechtfertigt jedenfalls für sich allein noch nicht die An-
nahme wiederhergestellter Zahlungsfähigkeit. Gleiches gilt für den 


Weiteres Insolvenzereig-
nis 
(165.25) 


Ausländisches Insol-
venzereignis 
(165.24) 


Umfang der Sachver-
haltsermittlung 
(165.23) 


Wiederherstellung der 
Zahlungsfähigkeit 
(165.27) 


Zahlungsunfähigkeit 
(165.26) 



http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015R0848

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2792&langId=de

https://www.gesetze-im-internet.de/inso/__17.html

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__807.html
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Fall, dass zwischen den jeweiligen Insolvenzereignissen ein länge-
rer zeitlicher Abstand liegt. 


Grundsätzlich kann erneute Zahlungsfähigkeit dann angenommen 
werden, wenn sich die finanzielle Situation des Schuldners so ge-
bessert hat, dass er wieder kreditwürdig geworden ist. Das erfordert 
in der Regel, dass der Arbeitgeber auch bezüglich der Altschulden 
eine Regelung trifft, die der Sanierung des Unternehmens ausrei-
chend Rechnung trägt. Indizien können sein:  


 Langfristige Stundungsvereinbarungen 
 Vergleichsregelungen 
 Restschuldbefreiung 
 Erfüllter Insolvenzplan 


(4) Allein die Freigabe einer selbständigen Tätigkeit aus der Insol-
venzmasse nach § 35 Abs. 2 InsO führt nicht zur Wiederherstellung 
der Zahlungsfähigkeit des Arbeitgebers. 


(5) Ein Insolvenzplan kann für die Beurteilung der wiederhergestell-
ten Zahlungsfähigkeit nur ein Indiz sein. Er ist der insolvenzrechtli-
che Versuch die Zahlungsfähigkeit wiederherzustellen und eine 
ggfs. vorhandene Überschuldung zu beseitigen. Alleine durch seine 
Existenz bewirkt ein Insolvenzplan dies jedoch nicht. Insofern sind 
weitere Kriterien, wie z.B. das operative Betriebsergebnis, heranzu-
ziehen. 


Die Zahlungsunfähigkeit ist daher alleine durch die Annahme eines 
Insolvenzplanes und die Aufhebung des Insolvenzverfahrens nicht 
beseitigt. Die Forderungen sind nur bedingt erlassen und leben bei 
Eröffnung eines neuen Insolvenzverfahrens ohne vorheriger Planer-
füllung oder bei erheblichen Rückständen in der Planerfüllung wie-
der auf. In der Regel ist davon auszugehen, dass bei Nichterfüllung 
des Insolvenzplanes oder vor Aufhebung der Planüberwachung 
durchgehende Zahlungsunfähigkeit vorliegt. 


3. Insolvenzgeld-Zeitraum 


3.1 Grundsätze 
(1) Der Insg Zeitraum umfasst grundsätzlich die letzten drei Monate 
des Arbeitsverhältnisses vor dem Insolvenzereignis. Der Tag des 
Insolvenzereignisses gehört nicht zum Insg-Zeitraum. Der maximal 
3 monatige Insg-Zeitraum muss nicht zusammenhängend verlaufen. 


(2) Der Insg-Zeitraum beschränkt sich nicht nur auf das letzte Ar-
beitsverhältnis vor dem Insolvenzereignis, sondern erfasst auch ein 
vorhergehendes Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber. 


Insolvenzpläne 
(165.29) 


Verlauf Insolvenzgeld-
Zeitraum 
(165.30) 


Mehrere Arbeitsverhält-
nisse 
(165.31) 


Freigabe der selbststän-
digen Tätigkeit 
(165.28) 



https://www.gesetze-im-internet.de/inso/__35.html
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(3) Hat ein Betriebsübergang nach § 613a BGB vor dem Insolvenz-
ereignis stattgefunden, endet der Insg-Zeitraum am Tag vor der Be-
triebsübernahme. Der Insg-Zeitraum kann nur Zeiten eines Arbeits-
verhältnisses mit dem insolventen Arbeitgeber umfassen. 


(4) Der Insg-Zeitraum bezieht sich nicht auf Zeiten, in denen kein 
Anspruch auf Arbeitsentgelt bestand, weil die gegenseitigen 
Hauptpflichten aus dem Arbeitsverhältnis ruhten. Beispiele dafür 
sind: 


 der Bezug von Kranken- oder Verletztengeld, wenn kein An-
spruch auf Zuschuss durch den Arbeitgeber besteht 


 das Beschäftigungsverbot nach dem Mutterschutzgesetz, 
wenn kein Anspruch auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld 
besteht 


 die Elternzeit 
 ein Dienst nach dem Gesetz über den Bundesfreiwilligen-


dienst 
 eine Wehrübung oder ein freiwilliger Wehrdienst 


Zeiten des unbezahlten Urlaubs sind nicht auszuklammern, da die-
se Zeiten zwischen den Arbeitsvertragsparteien vereinbart werden, 
obwohl grundsätzlich ein Anspruch auf Arbeitsentgelt bestehen 
würde. 


3.2 Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
(1) Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Kündigung oder 
Auflösungsvertrag hat nach § 623 BGB schriftlich zu erfolgen. Das 
gilt ebenso für die Befristung eines Arbeitsverhältnisses. Wird die 
Schriftform nicht eingehalten, ist die Kündigung, der  Auflösungsver-
trag oder die Befristung nach § 125 BGB nichtig. 


(2) Das Insolvenzereignis hat keinen Einfluss auf den Fortbestand 
des Arbeitsverhältnisses. Es ist kein wichtiger Grund i. S. des § 626 
BGB. Ein wichtiger Grund liegt u.a. vor, wenn die Hauptpflichten aus 
dem Arbeitsverhältnis dauerhaft nicht erfüllt werden. Dies kann z.B. 
bei wiederholtem Zahlungsverzug des Arbeitgebers sein. 


(3) Hat die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer im Falle der „Auf-
lösung“ des Arbeitsverhältnisses ohne Einhaltung der Form nach § 
623 BGB die Arbeitsleistung nicht angeboten und besteht deswegen 
auch kein Anspruch auf Arbeitsentgelt für die Zeit nach der unwirk-
samen Beendigung des Arbeitsverhältnisses, sind die Grundsätze 
der RN 165.33 anwendbar. 


(4) Das Arbeitsverhältnis ist nicht beendet, wenn die Arbeitnehmerin 
oder der Arbeitnehmer innerhalb einer Frist von drei Wochen nach 
Zugang der Kündigung gegen diese Klage erhoben hat (§§ 4 und 7 
KSchG). 


Ruhendes Arbeitsver-
hältnis 
(165.33) 


Insolvenz kein wichtiger 
Grund 
(165.35) 


Betriebsübernahme 
(165.32) 


Schriftformerfordernis 
der Beendigung 
(165.34) 


Unwirksame Beendigung 
(165.36) 


Arbeitsrechtsstreite 
(165.37) 



https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__613a.html

http://www.gesetze-im-internet.de/bfdg/

http://www.gesetze-im-internet.de/bfdg/

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__623.html

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__125.html

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__626.html

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__626.html

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__623.html

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__623.html

http://www.gesetze-im-internet.de/kschg/

http://www.gesetze-im-internet.de/kschg/
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Die Entscheidung darüber, ob Kündigungsschutzklage erhoben 
werden soll, trifft ausschließlich die Antragstellerin oder der Antrag-
steller. Das gilt gleichermaßen für die gerichtliche Verfolgung von 
Arbeitsentgeltansprüchen. Allerdings gehen mit der Beantragung 
des Insg die Ansprüche auf Arbeitsentgelt auf die BA über, was in-
soweit den Verlust der Aktivlegitimation zur Verfolgung der Entgel-
tansprüche zur Folge hat. Die Auswirkung der Erhebung einer Kün-
digungsschutzklage auf den Insolvenzgeld-Anspruch sind dem An-
tragsteller auf Wunsch darzulegen. 


Nach § 240 ZPO wird ein Rechtsstreit im Falle der Insolvenzeröff-
nung oder der Bestellung eines starken vorläufigen Insolvenzver-
walters unterbrochen. Die Unterbrechnung wirkt bis zur Aufhebung 
des Insolvenzverfahrens oder Wiederaufnahme des Rechtsstreites 
nach § 352 Abs. 1 InsO. Solange ein Kündigungsrechtsstreit nicht 
erledigt ist, kann das Ende des Arbeitsverhältnisses nicht festge-
stellt werden. 


3.3 Bestimmung des regelmäßigen Insolvenzgeld-
Zeitraumes 


(1) Bestand das Arbeitsverhältnis bei Eintritt des Insolvenzereignis-
ses noch und liegt kein Fall des § 165 Abs. 3 SGB III vor, endet der 
Insg-Zeitraum am Tag vor dem Insolvenzereignis. 


(2) In Fällen, in denen das Arbeitsverhältnis vor dem Insolvenzer-
eignis endete, umfasst der Insg Zeitraum die letzten drei Monate 
des Arbeitsverhältnisses. Der letzte Tag des Arbeitsverhältnisses ist 
der letzte Tag des Insg Zeitraumes. 


Beispiele für den regelmäßigen Insg-Zeitraum: 


Insolvenztag Ende Arbeits-
verhältnis 


Beginn Insg-
Zeitraum 


Ende Insg-
Zeitraum 


11.05. 30.06. 11.02. 10.05. 


29.05. 30.06. 01.03. 28.05. 


31.05. 30.06. 01.03. 30.05. 


29.05. (Schalt-
jahr) 


30.06. 29.02. 28.05. 


01.06. 31.05. 01.03. 31.05. 


15.05. 30.04. 01.02. 30.04. 


20.05. 15.05. 16.02. 15.05. 


Ende Arbeitsverhältnis 
vor Insolvenztag 
(165.39) 


Ende Arbeitsverhältnis 
nach Insolvenztag 
(165.38) 



https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__240.html

https://www.gesetze-im-internet.de/inso/__352.html
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3.4 Bestimmung des Insolvenzgeld-Zeitraumes in 
Sonderfällen 


(1) Nach § 165 Abs. 3 SGB III tritt für die Bestimmung des Insg-
Zeitraumes der Tag der Kenntnisnahme an die Stelle des Insolven-
zereignisses, wenn die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer in 
Unkenntnis des Insolvenzereignisses die Arbeit aufgenommen oder 
weitergearbeitet hat. Dies setzt die tatsächliche Erbringung einer 
Arbeitsleistung oder Ersatztatbestände, wie Krankheit, Urlaub, be-
zahlte Freistellung oder Feiertage, voraus.  


(2) Der Insg-Zeitraum endet erst durch positive Kenntnis des In-
solvenzereignisses. Hierbei ist es unerheblich, ob der Arbeitnehme-
rin oder dem Arbeitnehmer die Zahlungsunfähigkeit mangels eige-
ner Nachforschungen unbekannt geblieben ist oder ob sie oder er 
von dem Arbeitgeber getäuscht wurde. Unkenntnis liegt auch dann 
vor, wenn der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer bekannt wird, 
dass das Insolvenzgericht über den Insolvenzantrag entschieden 
hat, ihr oder ihm jedoch die Art der Entscheidung unbekannt ist. 


(3) Der Eröffnungsbeschluss wird nach § 30 InsO öffentlich bekannt 
gemacht. In diesem Fall kommt es darauf an, dass die Arbeitneh-
merin oder der Arbeitnehmer die Unkenntnis davon nicht verschul-
det hat. Hiervon ist z.B. auszugehen, wenn sich eine Arbeitnehme-
rin oder ein Arbeitnehmer im Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens im Urlaub befindet und erst nach der Rückkehr vom In-
solvenzereignis Kenntnis erlangt. 


Beispiele zur Arbeitsaufnahme/Weiterarbeit in Unkenntnis des In-
solvenzereignisses. Das Arbeitsverhältnis ist jeweils nicht beendet. 


Insolvenztag Arbeitsleistung 
bis 


Positive Kenntnis 
vom Insolvenz-
ereignis 


Beginn 
Insg-
Zeitraum 


Ende 
Insg-
Zeitraum 


01.06. 15.06. 15.06. 15.03. 14.06. 


01.06. 20.06. 10.06. 10.03. 09.06. 


20.06. 30.06. 01.07. 01.04. 30.06. 


  


Arbeitsleistung in Un-
kenntnis des Insolvenze-
reignisses 
(165.40) 


Positive Kenntnis des In-
solvenzereignisses 
(165.41) 


Unkenntnis des Eröff-
nungsbeschlusses 
(165.42) 



https://www.gesetze-im-internet.de/inso/__30.html
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4. Über Insolvenzgeld ersetzbare Ansprüche auf Ar-
beitsentgelt 


4.1 Bezüge aus dem Arbeitsverhältnis 
(1) Zum Arbeitsentgelt zählen alle Geld- und Naturalleistungen, die 
die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer aus dem Arbeitsverhält-
nis als Gegenwert für die von ihr oder ihm geleistete Arbeit bean-
spruchen kann. Dies beinhaltet auch den Ersatz der bei Erbringung 
der Arbeitsleistung entstandenen Auslagen. Dies schließt auch eine 
pauschale Abgeltung derartiger Auslagen ein. Auch Leistungen, auf 
die die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer in Fällen nicht geleis-
teter Arbeit (z.B. bei Urlaub, Krankheit, Freistellung) Anspruch hat, 
können Arbeitsentgelt in diesem Sinne sein. Dies gilt unabhängig 
davon, ob diese Entgeltbestandteile beitragspflichtig sind oder nicht. 


(2) Bezüge aus dem Arbeitsverhältnis liegen nur vor, wenn sich der 
ihnen zugrunde liegende Rechtsanspruch aus dem Inhalt des Ar-
beitsvertrages, den diesem zugrunde liegenden Betriebsvereinba-
rungen und Tarifverträgen, aufgrund arbeitsrechtlicher gesetzlicher 
Bestimmungen oder des faktischen Arbeitsverhältnisses ergibt. 


(3) Das Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns sieht 
für jede Arbeitnehmerin und jeden Arbeitnehmer einen Anspruch auf 
Zahlung eines Arbeitsentgelts mindestens in Höhe des geltenden 
Mindestlohns vor. Es besteht Anspruch auf Insg in Höhe des ge-
setzlichen Mindestlohns unabhängig davon, ob dieser vor Eintritt 
der Zahlungsunfähigkeit tatsächlich gezahlt wurde. Im Anwen-
dungsbereich eines (allgemeinverbindlichen) Tarifvertrages besteht 
auch dann Anspruch auf Insg in Höhe der tariflichen Vergütung, 
wenn dieser während der Laufzeit des Arbeitsverhältnisses niemals 
zur Anwendung gekommen ist. 


(4) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können einen Beitrag zur 
Sanierung des Unternehmens durch 


 einen Verzicht auf Entgeltansprüche oder 
 eine Verminderung der Arbeitszeit 


leisten. Soweit für den Fall der Insolvenz ein Wiederaufleben der 
von dem Verzicht erfassten Entgeltansprüche vereinbart ist, kann 
Insolvenzgeld gezahlt werden, wenn diese Vereinbarung weder sit-
tenwidrig noch insolvenzrechtlich anfechtbar ist. Dies ist dann der 
Fall, soweit die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer verpflichtet 
war im Umfang der ungekürzten Arbeitszeit zu arbeiten. Auch die 
Kündigung einer Lohnverzichtsvereinbarung wegen drohender In-
solvenz ist nicht sittenwidrig. Es kommt also analog zu RN 165.6 auf 
das Erbringen und Annehmen der Arbeitsleistung an. 


  


Arbeitsentgelt 
(165.43) 


Arbeitsrechtliche Grund-
lage 
(165.44) 


Mindestlohn 
(165.45) 


Sanierungsbeiträge 
(165.46) 



https://www.gesetze-im-internet.de/milog/index.html
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(5) Soweit Ansprüche auf Arbeitsentgelt im Zeitpunkt der Antragstel-
lung bereits 


 verjährt oder 
 wegen des Ablaufs arbeits- oder tarifvertraglicher Aus-


schlussfristen verfallen sind 


können Sie keinen Anspruch auf Insg begründen. Liegt ein Insol-
venzereignis vor, kann nach Rechtsprechung des BAG ein An-
spruchsverlust aufgrund tariflicher Ausschlussklauseln nicht mehr 
eintreten, weil die Zielsetzung der tariflichen Ausschlussfrist nach 
Eintritt des Insolvenzereignisses nicht mehr erreichbar ist. 


(6) Gerät der Arbeitgeber mit der Annahme der angebotenen Ar-
beitsleistung in Verzug, kann die Arbeitnehmerin oder der Arbeit-
nehmer nach § 615 BGB gleichwohl einen Anspruch auf Arbeitsent-
gelt haben. Ansprüche auf Annahmeverzugslohn können z.B. bei 
einer unwirksamen Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch 
Missachtung der Schriftform oder einer einseitigen Freistellung 
durch den Arbeitgeber in Betracht kommen. Wurde für Zeiten, in 
denen das Arbeitsgericht den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses 
festgestellt hat, die Arbeitsleistung durch die Arbeitnehmerin oder 
den Arbeitnehmer nicht angeboten, befand sich der Arbeitgeber 
nicht im Annahmeverzug. Auch wenn für diese Zeiten kein Entgel-
tanspruch bestand, können sie dennoch Bestandteil des Insg-
Zeitraumes sein, da in dieser Zeit das Arbeitsverhältnis fortbestand. 
Zeiten eines Urlaubs, eines Freizeitausgleichs oder einer 
vereinbarten Freistellung mit Entgeltanspruch begründen keinen 
Anspruch auf Annahmeverzugslohn, sondern auf (Urlaubs-)Entgelt. 


(7) Kann die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer nebem dem Ar-
beitgeber Dritte wegen der Arbeitsentgeltforderungen in Anspruch 
nehmen, besteht trotzdem ein Anspruch auf Insg. Beispiele sind 


 die gesamtschuldnerische Haftung von Arbeitgeber und Be-
triebsübernehmer für vor dem Betriebsübergang entstande-
ne Entgeltansprüche oder 


 trotz vom Arbeitgeber vereinnahmter Erstattung in einem Ur-
laubskassenverfahren nicht erfüllte Urlaubsentgeltansprü-
che. 


(8) Soweit Ansprüche auf Arbeitsentgelt insolvenzgesichert sind, 
d.h. aus einer Insolvenzsicherung Entgelt erzielt werden kann, be-
steht kein Anspruch auf Insg. Der Anspruchsausschluss setzt vo-
raus, dass spätestens im Zeitpunkt des Eintritts des Insolvenzereig-
nisses das gesicherte Arbeitsentgelt dem Vermögen der Arbeitneh-
merin oder des Arbeitnehmers zuzuordnen ist. Dies ist zum Beispiel 
bei folgenden Modellen der Fall: 


 Bankbürgschaften, 


Verjährte und verfallene 
Ansprüche 
(165.47) 


Annahmeverzug 
(165.48) 


Haftung Dritter 
(165.49) 


Insolvenzgesicherte An-
sprüche 
(165.50) 



https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__615.html
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 Absicherung im Wege dinglicher Sicherheiten (z.B. Verpfän-


dung von Wertpapieren, insbesondere Fonds) zu Gunsten 


der Arbeitnehmer, 


 bestimmte Versicherungsmodelle der Versicherungswirt-


schaft oder 


 das Modell der doppelseitigen Treuhand. 


4.2 Arbeitsentgeltansprüche im Einzelnen 
(1) Zum Arbeitsentgelt im Sinne der Insg Vorschriften zählen z.B. 


grundsätzlich  


 Arbeitgeberzuschüsse zur freiwilligen oder privaten Kranken- 


und Pflegeversicherung sowie zu berufsständischen Versor-


gungseinrichtungen (z.B. für Architekten, Ärzte, Apotheker, 


Rechtsanwälte) 


 Aufstockungsbeträge bei Altersteilzeit 


 Auslösungen 


 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfalle 


 Ersatz von Auslagen 


 Fahrgeldentschädigungen für Fahrten von der Wohnung zur 


Arbeitsstelle 


 Gefahren-, Wege- und Schmutzzulagen 


 Gewinnanteile (Tantiemen) 


 Jahressonderleistungen 


 Jubiläumszuwendungen 


 Kleidergelder 


 Kostgelder 


 laufende oder unregelmäßige Lohn- oder Gehaltsbestandtei-


le (z.B. Zeit- oder Akkordlohn, Gehalt, Lohn für Überstunden, 


Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit) 


 Lohnausgleich im Baugewerbe 


 Mankogelder 


 Provisionen 


Entgeltbestandteile 
(165.51) 
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 Reisekosten (einschließlich Kilometergelder für die Benut-


zung des eigenen Pkw für Geschäftsfahrten) 


 Sachbezüge 


 Urlaubsentgelte und zusätzliche Urlaubsgelder 


 vermögenswirksame Leistungen 


 Werkzeuggelder 


 Zuschüsse zum Krankengeld oder zum Mutterschaftsgeld 


(2) Zu den insolvenzgeldfähigen Ansprüchen auf Arbeitsentgelt ge-
hören auch die gegenüber einem Arbeitgeber bestehenden Scha-
densersatzansprüche, die sich darauf stützen, dass er versäumt 
hat, rechtzeitig eine Anzeige über den Arbeitsausfall zu erstatten 
oder einen fristwahrenden Antrag auf Kurzarbeitergeld oder ergän-
zende Leistungen zu stellen, soweit diese Leistungen für den Insg-
Zeitraum zu beanspruchen gewesen wären. 


(3) Nebenforderungen, wie z.B.  


 Verzugszinsen 
 Kosten der Beantragung des Insolvenzverfahrens 
 Gerichts- und Anwaltskosten 


sind nicht als Arbeitsentgelt anzusehen, weil die Sicherung durch 
das Insg auf Bezüge beschränkt ist, die einen Gegenwert für die Ar-
beitsleistung darstellen. 


(4) Vereinbarungen, deren wesentlicher Zweck es ist, der Arbeit-
nehmerin oder dem Arbeitnehmer einen zusätzlichen Anspruch auf 
Insg ohne Gegenleistung zu verschaffen, sind sittenwidrig. Ob eine 
sittenwidrige Belastung der Umlagezahler vorliegt, ist auch bei Ver-
einbarungen zum Arbeitsentgelt nach den Kriterien der RN 165.6 
und 165.7 zu beurteilen. 


4.3 Betriebliche Altersvorsorge 
(1) Im Falle einer Entgeltumwandlung nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Be-
trAVG vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass künftig an 
die Stelle eines Teils des Entgeltanspruchs eine Versorgungszusa-
ge des Arbeitgebers tritt. Dadurch wird der Arbeitsentgeltanspruch 
entsprechend gemindert. 


Interne Durchführungswege bedürfen keines gesonderten Schutzes, 
weil hier der Pensionssicherungsverein aG eintritt. Der Gesetzgeber 
hat deshalb nur arbeitnehmerfinanzierte betriebliche Altersvorsorge 
mit externem Durchführungsweg in die Insg-Regelung einbezogen. 
In diesen Fällen gilt bei Nichtzahlung durch den Arbeitgeber die 


Nebenforderungen 
(165.53) 


Entgangene Kug-
Leistungen 
(165.52) 


Entgeltumwandlung 
(165.55) 


Sittenwidrige Vereinba-
rungen 
(165.54) 



https://www.gesetze-im-internet.de/betravg/__1.html
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Entgeltumwandlung als nicht vereinbart. Die Beitragszahlung obliegt 
trotz Einbeziehung der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer. 


(2) Vom Arbeitgeber finanzierte Beiträge zur betrieblichen Altersvor-
sorge, die dieser zusätzlich zu dem ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn erbringen muss, sind nicht insg-fähig. Diese Ansprüche sind 
zwar durch das Arbeitsverhältnis veranlasst, aber diesem nicht un-
mittelbar zuzurechnen. Der Arbeitgeber leistet diese zusätzlich und 
damit außerhalb des Arbeitsverhältnisses.  


Vom Arbeitgeber zugesagte Leistungen aus einer betrieblichen Al-
tersversorgung (interne Durchführungswege) sind – unabhängig von 
ihrer Finanzierung – nicht insolvenzgeldfähig. 


Eine Übersicht über die Durchführungswege ist angefügt. 


 


  


Reine Arbeitgeberfinan-
zierung 
(165.56) 
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4.4 Unwirksamkeit des Leiharbeitsverhältnisses 
(1) Werden bei der Bearbeitung des Insg Antrages Hinweise auf ei-
nen der Tatbestände des § 9 Abs. 1 AÜG bekannt, ist das zuständi-
ge ANÜ-Sachbearbeitungs-Team einzubinden. Der Eintritt eines 
dieser Tatbestände hat die Unwirksamkeit des Leiharbeitsverhält-
nisses zur Folge. In diesen Fällen gilt ein Arbeitsverhältnis zwischen 
dem Entleiher und der Leiharbeitnehmerin oder dem Leiharbeit-
nehmer als zustande gekommen. 


Das sogenannte fingierte Arbeitsverhältnis im Sinne von § 10 Abs. 1 
Satz 1 AÜG führt zu einem Arbeitsentgeltanspruch gegen den Ent-
leiher. Außerdem hat die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer 
nach § 10 Abs. 2 AÜG einen Schadensersatzanspruch gegen den 
Verleiher. Beide begründen bei einer Insolvenz des Ver- oder Ent-
leihers einen Anspruch auf Insg. 


(2) Der Arbeitsentgeltanspruch gegen den Entleiher und der Scha-
densersatzanspruch gegen den Verleiher stehen gleichrangig ne-
beneinander. Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer kann nicht 
verpflichtet werden vorrangig einen Anspruchsgegner in Anspruch 
zu nehmen. 


4.5 Insolvenzgeldanspruch von Erben 
(1) Bei Tod der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers vor Stellung 
eines eigenen Insg Antrages können die rückständigen Entgeltan-
sprüche durch die Erben geltend gemacht werden. Hierbei kann es 
sich nur um Ansprüche handeln, die der Arbeitnehmerin oder dem 
Arbeitnehmer schon zu Lebzeiten zustanden. Arbeitsrechtliche An-
sprüche, die erst mit dem Tod der Arbeitnehmerin/des Arbeitneh-
mers entstehen und einem Zeitraum nach Beendigung des Arbeits-
verhältnisses zuzuordnen sind, begründen keinen Anspruch auf 
Insg. Dies können z.B. Entgeltfortzahlung bei Tod oder Sterbegeld 
sein. 


Ist die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer nach der Antragstel-
lung und nach dem Insolvenzereignis gestorben, wird der fällige 
Insg Anspruch gemäß § 58 SGB I nach den Vorschriften des BGB 
vererbt. Die Vorschrift findet entsprechende Anwendung, wenn die 
Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer nach der Antragstellung, 
aber vor dem Insolvenzereignis stirbt. 


(2) Der Nachweis der Erbberechtigung ist grundsätzlich durch Vor-
lage des Erbscheines zu führen. Dies gilt auch, wenn ein Testament 
vorhanden ist. Gibt es keinen Erbschein und soll dieser – z.B. we-
gen Geringfügigkeit des Nachlasses – auch nicht beantragt werden, 
hat die Antragstellerin oder der Antragsteller die Angaben zu ma-
chen und die Urkunden zur Feststellung der erbrechtlichen Position 
vorzulegen, die auch das Nachlassgericht bei der Erteilung des 


Unwirksamkeit und Fol-
gen 
(165.57) 


Gleichrangigkeit der An-
sprüche 
(165.58) 


Ansprüche von Erben 
(165.59) 


Nachweis der Erbberech-
tigung 
(165.60) 



https://www.gesetze-im-internet.de/a_g/__9.html
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Erbscheines zugrunde legt (v.a. Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, 
Stammbuch, Sterbeurkunde ggf. auch von Vorverstorbenen). Au-
ßerdem hat die Antragstellerin oder der Antragsteller im Rahmen 
einer wahrheitsgemäßen Erklärung alle übrigen Erbberechtigten zu 
benennen bzw. zu erklären, dass weitere Erben nicht vorhanden 
sind und die Erteilung eines Erbscheines nicht beantragt wird. Dar-
über hinaus ist in diesem Fall eine schriftliche Bestätigung des oder 
der Erbberechtigten über die Unterrichtung erforderlich, dass bei 
späterer Feststellung vorrangig Erbberechtigter der Bewilligungsbe-
scheid aufgehoben wird und das zu Unrecht gezahlte Insg zu erstat-
ten ist. 


(3) Für die Erben kann auch der Nachlasspfleger die übergegange-
nen Arbeitsentgeltansprüche im Rahmen des § 165 Abs. 4 SGB III 
rechtswirksam geltend machen. 


5. Zeitliche Zuordnung von Entgeltansprüchen 
(1) Ansprüche auf Arbeitsentgelt können nur dann einen Anspruch 
auf Insg begründen, wenn sie zeitlich dem Insg Zeitraum zuzuord-
nen sind. Hierbei kommt es maßgeblich darauf an, wann das Ar-
beitsentgelt erarbeitet worden ist. Ausschlaggebend sind insoweit 
der arbeitsrechtliche Entstehungsgrund und die Zweckbestimmung 
der Leistung. Auch rückwirkende tarifliche Lohnerhöhungen sind zu 
beachten, soweit Sie den Insg Zeitraum betreffen. Dabei kommt es 
nicht auf den Zeitpunkt des Abschlusses des Tarifvertrages an. 


5.1 Besonderheiten bei laufendem Arbeitsentgelt 
(1) Laufendes Arbeitsentgelt ist dadurch gekennzeichnet, dass hier-
durch die in einem Entgeltabrechnungszeitraum erbrachte Arbeits-
leistung bzw. Ersatztatbestände wie Urlaub, Entgeltfortzahlung, An-
nahmeverzug vergütet werden sollen. 


(2) Fallen Leistungen nur teilweise in den Insg-Zeitraum, werden sie 
anteilig berücksichtigt. Ist keine arbeits- oder tarifvertragliche Rege-
lung zur Teillohnberechnung vorhanden, wird in Anlehnung an § 
339 SGB III der Kalendermonat generell mit 30 Tagen angesetzt. 


(3) Arbeitszeitkonten werden z.B. im Rahmen von Gleitzeitregelun-
gen oder Schichtmodellen geführt. Eingestellte Arbeitszeitguthaben 
können für Arbeitszeitflexibilisierungen genutzt werden. Arbeitszeit-
guthaben, die vor dem Insg Zeitraum erarbeitet wurden, begründen 
grundsätzlich keinen Anspruch auf Insg. Soweit diese im Insg Zeit-
raum im Rahmen eines Freizeitausgleichs genutzt werden, besteht 
jedoch ein Anspruch auf Insg. 


(4) Bei einem verstetigten Monatslohn wird das Entgelt monatlich in 
gleichbleibender Höhe gezahlt. Dabei ist die Zahl der zu leistenden 
Arbeitsstunden je Monat zwar festgelegt, die Entgelthöhe aber 


Verstetigtes Arbeitsent-
gelt 
(165.66) 


Arbeitszeitkonten 
(165.65) 


Geltendmachung durch 
Nachlasspfleger 
(165.61) 


Erarbeitungsprinzip 
(165.62) 


Laufendes Arbeitsentgelt 
(165.63) 


Teillohnberechnung 
(165.64) 



https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__339.html
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unabhängig von der Zahl der erbrachten Arbeitsstunden. Verstetigte 
Monatslöhne können arbeits- oder tarifvertraglich und in einer 
Betriebsvereinbarung geregelt werden. Ein Beispiel sind die 
Regelungen des BRTV-Bau über den Monatslohn und die Führung 
eines Ausgleichskontos. 


Ein verstetigtes Arbeitsentgelt liegt ebenfalls bei flexiblen 
Arbeitszeitregelungen nach § 7 Abs. 1a SGB IV oder bei 
Altersteilzeit im Blockmodell vor. Hier werden geleistete 
Arbeitszeiten oder erzielte Arbeitsentgelte für eine spätere 
Freistellung von der Arbeit verwendet. Das Arbeitsentgelt wird hier 
über den gesamten Zeitraum anhand einer gleichbleibenden 
(Stunden-)Basis ermittelt. Dieses Arbeitsentgelt ist sowohl für die 
Arbeits- als auch die Freistellungsphase maßgeblich. 


(5) Für den Insg-Zeitraum angeordnete Mehrarbeit/Überstunden, die 
nicht bereits durch das (verstetigte) Arbeitsentgelt abgegolten wur-
den, sind als laufendes Arbeitsentgelt Insg-fähig. Die Überstunden 
sind in dem Entgeltabrechnungszeitraum anzusetzen, in dem sie 
erarbeitet wurden. Es gibt Vereinbarungen zur Arbeitszeit, die eine 
Vergütung von Überstunden in Geld ausschließen. Der Ausgleich ist 
ausschließlich durch Freistellung von der Arbeitsleistung (Freizeit-
ausgleich) vorgesehen. Diese Überstunden können unter den nach-
folgend genannten Voraussetzungen über Insg ersetzt werden. 


Auflösung von Arbeitszeitkonten: 


Manche Vereinbarungen sehen bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses oder zum Ende eines Ausgleichszeitraumes 
die Abgeltung von Überstunden vor, bei denen aus dienstlichen 
Gründen ein Freizeitausgleich nicht erfolgen konnte. Für die 
Gewährung von Insolvenzgeld kann fiktiv davon ausgegangen 
werden, dass diese Bedingung zum Ende des Insg-Zeitraumes 
eingetreten ist. Das Erarbeitungsprinzip bleibt davon unberührt. 


Änderungsvereinbarungen: 


Soweit die Vereinbarung zur Arbeitszeit geändert wird und nun auch 
die Vergütung von Überstunden vorsieht, kann es sich um eine 
zulässige Vertragsänderung handeln. Sie ist weder 
rechtsmissbräuchlich noch sittenwidrig soweit sie den Maßstäben 
der RN 165.6, 165.46 und 165.54 standhält. 


5.2 Sonderzuwendungen 
(1) Sonderzuwendungen sind beispielsweise:  


 Weihnachtsgeld 
 13. Monatsgehalt 
 Jubiläumsprämie 


Überstunden 
(165.67) 


Sonderzuwendungen 
(165.68) 
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 Zielerreichungsprämien 
 Bonuszahlungen 


Für die Zuordnung kommt es darauf an, ob ein Anspruch auf diesen 
Vergütungsbestandteil im Insg-Zeitraum entstanden ist. Des Weite-
ren ist zu prüfen, ob aufgrund der vertraglichen Vereinbarung bei 
unterjährigen Ausscheiden ein anteiliger Anspruch auf die Sonder-
zuwendung besteht. 


(2) Sieht die arbeitsrechtliche Regelung einen Anspruch auf die 
Sonderzuwendung nur vor, wenn sich die Arbeitnehmerin oder der 
Arbeitnehmer zu einem bestimmten Stichtag in einem ungekündig-
ten Arbeitsverhältnis befindet, besteht bei rechtswirksamer Kündi-
gung vor diesem Zeitpunkt kein Anspruch auf diese Leistung. Dies 
gilt unabhängig davon, ob die Sonderzuwendung als Stichtagsleis-
tung (RN 165.71) oder anteilig (RN 165.73) zu berücksichtigen ist. 


(3) Ist der einzige Beweggrund für den Abschluss der Vereinbarung 
über die Veränderung des Anspruchs auf eine Sonderzuwendung, 
sie zu Lasten der Insg Versicherung zu sichern, ist dies unzulässig. 
Ein solcher Vertrag liegt vor, wenn im Zeitpunkt des Abschlusses 
der Vereinbarung feststeht, dass der Arbeitgeber zum Fälligkeits-
zeitpunkt keine Zahlungen wird leisten können und dies der Arbeit-
nehmerin oder dem Arbeitnehmer bekannt war. 


(4) Lässt sich eine anlass- oder zeitpunktbezogene Sonderzuwen-
dung nicht einzelnen Monaten zuordnen und ist der Anspruch im 
Insg Zeitraum entstanden, ist sie in voller Höhe zu berücksichtigen. 


(5) Regelungen über den Auszahlungszeitpunkt einer Sonderzu-
wendung betreffen lediglich die Fälligkeit der Leistung. Diese steht 
i.d.R. in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der Entstehung 
des Anspruchs auf die Sonderzahlung. 


(6) Sonderzuwendungen, die aufgrund der maßgebenden Regelung 
für den Fall des vorzeitigen Ausscheidens aus dem Arbeitsverhält-
nis anteilig beansprucht werden können, sind als zusätzliche Vergü-
tung für die erbrachte Arbeitsleistung anzusehen. Sie sind deshalb 
mit einem Anteil von maximal 3/12 der Sonderzuwendung beim Insg 
zu berücksichtigen. Dies gilt auch für Sonderzuwendungen ohne 
Regelungen zur Auszahlung bei vorzeitigem Ausscheiden, soweit 
diese nicht einer Stichtagsregelung unterliegen. 


(7) Die Erfüllung individueller Ziele wird durch die Insolvenz der Ar-
beitgeberin oder des Arbeitgebers nicht ausgeschlossen. Das gilt 
selbst in den Fällen, in denen die Arbeitgeberin oder der Arbeitge-
ber verpflichtet war, eine Zielvereinbarung zu schließen und dies 
unterlassen hat. Unternehmerische Ziele sind in der Insolvenz der 
Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers in der Regel nicht erreichbar. 


Arbeitsrechtliche Vo-
raussetzungen 
(165.69) 


Unzulässige Vereinba-
rungen 
(165.70) 


Sonderzuwendung als 
Stichtagsleistung 
(165.71) 


Fälligkeit der Sonderzu-
wendung 
(165.72) 


Anteilige Berücksichti-
gung 
(165.73) 


Zielvereinbarungen 
(165.74) 
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(8) Zusammenfassende Darstellung zur Berücksichtung von Son-
derzahlungen: 


 


5.3 Berücksichtigung von Provisionsansprüchen 
(1) Um entscheiden zu können, ob und in welchem Umfang Provisi-
onsansprüche dem Insg Zeitraum zuzuordnen sind, ist es erforder-
lich, die maßgeblichen einzelvertraglichen Vereinbarungen einzuse-
hen. 


(2) Eine wesentliche Besonderheit von Provisionsansprüchen be-
steht in deren Erfolgsabhängigkeit. Dementsprechend kommt es für 
die Zuordnung zum Insg-Zeitraum nicht auf den Gesichtspunkt des 
„Erarbeitens“, sondern vielmehr – soweit im Einzelfall nichts ande-
res vereinbart ist – auf den Zeitpunkt des bindenden Vertragsab-
schlusses an. Fällt dieser in den Insg-Zeitraum, ist der Provisions-
anspruch unter der aufschiebenden Bedingung der späteren Aus-
führung des Geschäfts oder der betreffenden einzelvertraglichen 
Sondervereinbarung entstanden, vgl. §§ 87 Abs. 1, 87a Abs. 1 
HGB.  


Um einen Insg-Anspruch zu begründen, muss ein unbedingter An-
spruch vorliegen. Dies ist in der Regel davon abhängig, dass der 
Unternehmer das Geschäft ausgeführt hat. Der Provisionsanspruch 
entsteht als unbedingter Anspruch in der Regel spätestens mit der 
Bezahlung durch den Dritten. 


(3) Unterbleibt wegen der Insolvenz der Arbeitgeberin oder des Ar-
beitgebers die Ausführung des Geschäfts oder wird die einzelver-
tragliche Bedingung nicht erfüllt, hat dies auf den im Insg Zeitraum 
entstandenen Anspruch auf Provision keinen Einfluss. Die aufschie-
bende Bedingung gilt als eingetreten. 


  


Prüfschema Sonderzah-
lungen 
(165.75) 


Provisionsansprüche 
(165.76) 


Entstehung des Provisi-
onsanspruchs 
(165.77) 


Eintritt der Bedingung 
nach dem Insolvenzer-
eignis 
(165.78) 
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6. Übersicht Gesellschaftsformen 
Rechtsform Organe Haftung Vertretung 


Einzelunter-
nehmen 


Nur die natürliche 
Person selbst 


Keine Haftungsbe-
schränkung, die Person 
haftet selbst (auch mit 
dem Privatvermögen) 
unbegrenzt 


Entfällt 


GbR 


Gesellschafter, 


optional: Ge-
schäftsführerin 
oder Geschäfts-
führer 


Alle Gesellschafter haf-
ten für die Verbindlich-
keiten der Gesellschaft 
gemeinschaftlich, auch 
mit ihrem Privatvermö-
gen 


Besonderheit: 


BGH Urteil v. 29.01.2001 
– II ZR 331/00 


 


 


Grundsätzlich durch alle 
Gesellschafter gemein-
schaftlich (sog. Gesamt-
vertretung), aber in der 
Praxis oft Vertretungsbe-
fugnis für eine Person 


GmbH und 
UG 


Gesellschafter-
versammlung, 
Geschäftsführerin 
oder Geschäfts-
führer 


Grundsätzlich ist die Haf-
tung auf das Gesell-
schaftsvermögen be-
schränkt; Haftung mit 
dem Privatvermögen nur 
bei deliktischen Hand-
lungen 


Geschäftsführung vertritt 
Gesellschaft nach außen 


Aktiengesell-
schaft (AG) 


Vorstand, Auf-
sichtsrat, Haupt-
versammlung 


Grundsätzlich ist die Haf-
tung auf das Gesell-
schaftsvermögen be-
schränkt; Haftung mit 
dem Privatvermögen nur 
bei deliktischen Hand-
lungen 


Vorstand 


Verein (e.V.) Vorstand, Haupt-
versammlung 


Haftung ist auf Vereins-
vermögen beschränkt 


Vorstand, ggf. besonderer 
Vertreter (§ 30 BGB) 


Limited 
Director, Share-
holder (Gesell-
schafter) 


Analog GmbH Director 


  







   
Anlage 3 zur Weisung 201712017 
Gültig ab: 20.12.2017 
Gültigkeit bis: fortlaufend 
 


BA Zentrale, GR 22 Seite 26 von 26 
Stand: 20.12.2017 


Kommandit-
gesellschaft 


(KG) 


Komplementäre, 
Kommanditisten 


Der Komplementär haftet 
voll, auch mit dem Pri-
vatvermögen. Die Kom-
manditisten haften nur in 
Höhe ihrer Einlage. 


Bei einer GmbH & Co. 
KG ist Komplementär ei-
ne GmbH. Haftung siehe 
unter GmbH. 


Komplementäre 
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Gesetzestext  


 
§ 175 SGB III 


Zahlung von Pflichtbeiträgen bei Insolvenzereignis 


(1) Den Gesamtsozialversicherungsbeitrag nach § 28d des Vierten Buches, der auf Arbeitsent-
gelte für die letzten dem Insolvenzereignis vorausgegangenen drei Monate des Arbeitsverhält-
nisses entfällt und bei Eintritt des Insolvenzereignisses noch nicht gezahlt worden ist, zahlt die 
Agentur für Arbeit auf Antrag der zuständigen Einzugsstelle; davon ausgenommen sind Säum-
niszuschläge, die infolge von Pflichtverletzungen des Arbeitgebers zu zahlen sind sowie die 
Zinsen für dem Arbeitgeber gestundete Beiträge. Die Einzugsstelle hat der Agentur für Arbeit 
die Beiträge nachzuweisen und dafür zu sorgen, dass die Beschäftigungszeit und das beitrags-
pflichtige Bruttoarbeitsentgelt einschließlich des Arbeitsentgelts, für das Beiträge nach Satz 1 
gezahlt werden, dem zuständigen Rentenversicherungsträger mitgeteilt werden. Die §§ 166, 
314, 323 Absatz 1 Satz 1 und § 327 Absatz 3 gelten entsprechend. 


(2) Die Ansprüche auf die in Absatz 1 Satz 1 genannten Beiträge bleiben gegenüber dem Ar-
beitgeber bestehen. Soweit Zahlungen geleistet werden, hat die Einzugsstelle der Agentur für 
Arbeit die nach Absatz 1 Satz 1 gezahlten Beiträge zu erstatten. 
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1. Anspruchsvoraussetzungen 
(1) Die Einzugsstellen können den ausstehenden Gesamtsozialver-
sicherungsbeitrag nach § 28d SGB IV, der auf Arbeitsentgelte für 
den Beitragszeitraum, (RN 175.6) entfällt, verlangen, wenn  


 ein Insolvenzereignis vorliegt (RN 165.8ff) und 
 die Beitragsforderung im Zeitpunkt der Antragstellung noch 


nicht verjährt ist. 


(2) Zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag gehören die Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmeranteile zur 


 Gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung 
 Rentenversicherung 
 Arbeitsförderung 


Außerdem gehören zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag  


 der Beitragszuschlag für Kinderlose in der Pflegeversiche-
rung nach Vollendung des 23. Lebensjahres, vgl. § 55 Abs. 
3 SGB XI. 


 der kassenindividuelle Zusatzbeitrag nach § 242 Abs. 1 SGB 
V. 


 Pauschalbeiträge bei geringfügiger versicherungsfreier Be-
schäftigung. 


 die alleine vom Arbeitgeber zu tragenden Beiträge, wegen 
des Bezugs von Kurzarbeitergeld. 


Nicht zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag gehören die Beiträge 
zur freiwilligen oder privaten Kranken- und Pflegeversicherung so-
wie zu einer berufsständischen Versorgungseinrichtung (RN 
165.51). Ebenso sind Nebenforderungen (Säumniszuschläge, Stun-
dungszinsen, Kosten der Beitreibung, etc.) nicht Bestandteil des 
Gesamtsozialversicherungsbeitrags. 


(3) Beruft sich die Einzugsstelle auf die vollständige Beendigung der 
Betriebstätigkeit als Insolvenzereignis, hat sie die Indizien und Tat-
sachen mitzuteilen, die aus ihrer Sicht für die Zahlungsunfähigkeit 
sprechen. Dazu gehören z.B. Pfändungsprotokolle, Vermögensaus-
künfte oder Ergebnisse der Betriebsprüfungen. Da auch im Anwen-
dungsbereich des § 175 SGB III der Amtsermittlungsgrundsatz gilt, 
hat die AA im Zweifel auch eigene Ermittlungen vor der Entschei-
dung eines Antrages anzustellen. Eine ablehnende Entscheidung ist 
ausführlich zu begründen. 


Voraussetzungen für 
die Beitragszahlung 
(175.1) 


Gesamtsozialversi-
cherungsbeitrag 
(175.2) 


Nachweise bei Be-
triebseinstellung 
(175.3) 



https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__28d.html

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/__55.html

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/__55.html

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__242.html

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__242.html
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2. Ermittlung des Anspruchs 
(1) Für einen Anspruch auf Entrichtung des Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrags nach § 175 SGB III müssen Versicherungspflicht, Bei-
tragszeitraum und Beitragshöhe personenbezogen feststellbar sein. 


Sind diese nur global und nicht personenbezogen feststellbar, be-
steht kein Anspruch gegen die BA. 


2.1 Personenkreis 
(1) Der Anspruch auf Entrichtung des Gesamtsozialversicherungs-
beitrags kann ausschließlich für Arbeitnehmer im Sinne des § 165 
Abs. 1 SGB III bestehen. Die Beurteilung richtet sich nach RN 165.2 
und 165.5. 


2.2 Beitragszeitraum 
(1) Der maßgebliche Beitragszeitraum entspricht dem Insolvenzge-
ldzeitraum des jeweiligen Arbeitnehmers, für den Beiträge geltend 
gemacht werden, vgl. RN 165.30ff). 


2.3 Bestimmung der Höhe 
(1) Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag wird aus dem Arbeits-
entgelt ermittelt, das dem Grunde nach einen Anspruch auf Insol-
venzgeld auslösen kann, vgl. RN 165.43ff. Dies gilt ebenso für 
Sonderzuwendungen oder Einmalzahlungen, vgl. RN 165.68ff. 


Für die zeitliche Zuordnung der Beitragsforderung ist weder ihre 
Entstehung noch ihre Fälligkeit, sondern ausschließlich die zeitliche 
Zuordnung des ihr zugrunde liegenden Arbeitsentgeltanspruchs 
maßgebend, vgl. RN 165.62ff. 


Die Gleichwohlgewährung von Arbeitslosengeld steht der Beitrags-
forderung nicht entgegen, da Insolvenzgeld vorrangig zu leisten ist. 


(2) Im Gegensatz zum Anspruch auf Insolvenzgeld für Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer (vgl. RN 165.55) ist die Entgeltumwand-
lung für die Entrichtung des Gesamtsozialversicherungsbeitrags 
immer zu berücksichtigen. 


2.4 Anfechtung der Beitragszahlung 
(1) Wird der rechtmäßige Beitragsanspruch der Einzugsstelle durch 
Zahlungen des Arbeitgebers erfüllt und anschließend durch die In-
solvenzverwalterin oder den Insolvenzverwalter wirksam angefoch-
ten und von der Einzugsstelle zurückgezahlt, lebt der Anspruch 
wieder auf, vgl. §§ 129ff InsO. 


Personenkreis 
(175.5) 


Individuelle Bestim-
mung 
(175.4) 


Beitragszeitraum 
(175.6) 


Maßgebliches Ar-
beitsentgelt 
(175.7) 


Entgeltumwandlung 
(175.8) 


Anfechtung der Bei-
tragszahlung 
(175.9) 



https://www.gesetze-im-internet.de/inso/index.html
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Bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen ist ein solcher Bei-
tragsanspruch zu erfüllen. Die Verjährung ist ab Erfüllung des Bei-
tragsanspruches durch den Arbeitgeber bis zur Rückzahlung in die 
Insolvenzmasse gehemmt. 


3. Unwirksamkeit des Leiharbeitsverhältnisses 
(1) Soweit eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer nach den in 
RN 165.57ff dargelegten Kriterien einen Anspruch auf Insolvenzgeld 
hat, ist auf dieser Basis der Gesamtsozialversicherungsbeitrag zu 
entrichten. 


4. Bearbeitung der Anträge 
(1) Antragsberechtigt ist eine nach § 28i SGB IV zuständige Ein-
zugsstelle. Einzugsstellen sind die Träger der gesetzlichen Kran-
kenversicherung in Deutschland. Wird der Antrag von einem ande-
ren Antragsteller gestellt, ist der Antrag abzulehnen. 


(2) Die BA entscheidet über den Antrag einer Einzugsstelle durch 
Verwaltungsakt. Dabei ist sie an Feststellungen der Einzugsstelle 
über die Versicherungspflicht, die Beitragshöhe und die Zahlungs-
pflicht nicht gebunden, sondern entscheidet über alle Anspruchsvo-
raussetzungen selbst. Sie ist nach § 336 SGB III an das Ergebnis 
eines Statusfeststellungsverfahrens gebunden. 


(3) Die geltend gemachte Beitragsforderung ist anhand der Anga-
ben im Antrag der Einzugsstelle zu prüfen. Dies erfolgt in der Regel 
in folgenden Schritten: 


 Stichprobenweise Prüfung, ob der Beitragszeitraum (RN 
175.6) richtig bestimmt wurde 


 Prüfung, ob die Gesamtforderung schlüssig bestimmt wurde 
 Stichprobenweiser Abgleich mit den Ansprüchen von Arbeit-


nehmerinnen oder Arbeitnehmer 
 Prüfung, ob es Anhaltspunkte für Zweifel an der Arbeitneh-


mereigenschaft gibt 
 Prüfung, ob Nebenforderungen enthalten sind 


(4) Verjährte Beiträge können nicht entrichtet werden. Die Verjäh-
rung von Beitragsansprüchen ist in § 25 SGB IV geregelt. Der Bei-
tragsanspruch verjährt in vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjah-
res der Fälligkeit. Vorsätzlich vorenthaltene Beiträge verjähren in 30 
Jahren. 


Die durch einen unanfechtbar gewordenen Verwaltungsakt (Bei-
tragsbescheid) festgestellten Ansprüche verjähren nach § 52 Abs. 2 
SGB X erst in 30 Jahren, auch wenn der Beitragsanspruch an sich 
einer kürzeren Verjährung unterliegt. 


Eigenständige Ent-
scheidung der BA 
(175.12) 


Antragsberechti-
gung 
(175.11) 


Unwirksames Leih-
arbeitsverhältnis 
(175.10) 


Prüfung der Bei-
tragsforderung 
(175.13) 


Verjährung 
(175.14) 



https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__28i.html

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__336.html

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__25.html

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_10/__52.html

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_10/__52.html
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Beruft sich die Einzugsstelle darauf, dass eine Verjährung noch 
nicht eingetreten ist, hat sie dies nachzuweisen. 


(5) Eine endgültige Entscheidung über die Höhe des Gesamtsozial-
versicherungsbeitrages ist grundsätzlich erst möglich, wenn der 
Rentenversicherungsträger im Rahmen einer Betriebsprüfung die 
Beitragsschuld für den Insolvenzgeld-Zeitraum festgestellt hat. 


(6) Es bestehen jedoch keine Bedenken, wenn die Einzugsstelle 
anhand der vorliegenden Beitragsnachweise die Höhe der rück-
ständigen Pflichtbeiträge für den Insolvenzgeld-Zeitraum zunächst 
schätzt. Dieser Betrag kann im Rahmen eines Vorschusses nach § 
42 SGB I geltend gemacht werden. Für eine Vorschusszahlung 
muss zumindest die Versicherungspflicht der Arbeitnehmerin oder 
des Arbeitnehmers feststehen. 


Die Regelungen des § 168 SGB III sowie § 328 Abs. 1 Nr. 3 SGB III 
finden keine Anwendung. 


5. Rückzahlung von Beiträgen 
(1) Wurde der Gesamtsozialversicherungsbeitrag zu Unrecht ent-
richtet, erfolgt die Rücknahme des Verwaltungsakts nach Maßgabe 
des § 45 SGB X. Die Erstattung richtet sich nach § 26 SGB IV. 


(2) Für die Weiterverfolgung der Beitragsansprüche ist die Einzugs-
stelle selbst zuständig. Sofern Beiträge für den Insolvenzgeldzeit-
raum realisiert werden, sind sie der BA zu erstatten. Die Beträge 
sind als Insg-Rückflüsse an das BA-Service-Haus zu zahlen und in 
der Monatsabrechnung Teil B unter den Ziffern 4.2 sowie 6.5 nach-
zuweisen. 


Endgültige Ent-
scheidung 
(175.15) 


Rückfluss 
(175.18) 


Aufhebung und Er-
stattung 
(175.17) 


Vorschuss 
(175.16) 



https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_1/__42.html

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_1/__42.html

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__168.html

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__328.html

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_10/__45.html

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__26.html



		§ 165 SGB III Anspruch 

		1. Anspruchsvoraussetzungen

		1.1 Inländisches Beschäftigungsverhältnis

		1.2 Definitionen Arbeitgeber und Arbeitnehmer



		2. Insolvenzereignis

		2.1 Eröffnung des Insolvenzverfahrens

		2.2 Abweisung mangels Masse

		2.3 Aufhebung von Beschlüssen des Insolvenzgerichts

		2.4 Vollständige Einstellung der Betriebstätigkeit

		2.5 Zusammentreffen mehrerer Insolvenzereignisse

		2.6 Ausländisches Insolvenzereignis

		2.7 Weiteres materiell-rechtlich beachtliches Insolvenzereignis



		3. Insolvenzgeld-Zeitraum

		3.1 Grundsätze

		3.2 Beendigung des Arbeitsverhältnisses

		3.3 Bestimmung des regelmäßigen Insolvenzgeld-Zeitraumes

		3.4 Bestimmung des Insolvenzgeld-Zeitraumes in Sonderfällen



		4. Über Insolvenzgeld ersetzbare Ansprüche auf Arbeitsentgelt

		4.1 Bezüge aus dem Arbeitsverhältnis

		4.2 Arbeitsentgeltansprüche im Einzelnen

		4.3 Betriebliche Altersvorsorge

		4.4 Unwirksamkeit des Leiharbeitsverhältnisses

		4.5 Insolvenzgeldanspruch von Erben



		5. Zeitliche Zuordnung von Entgeltansprüchen

		5.1 Besonderheiten bei laufendem Arbeitsentgelt

		5.2 Sonderzuwendungen

		5.3 Berücksichtigung von Provisionsansprüchen



		6. Übersicht Gesellschaftsformen



		§ 175 SGB III Zahlung von Pflichtbeiträgen bei Insolvenzereignis 

		1. Anspruchsvoraussetzungen

		2. Ermittlung des Anspruchs

		2.1 Personenkreis

		2.2 Beitragszeitraum

		2.3 Bestimmung der Höhe

		2.4 Anfechtung der Beitragszahlung



		3. Unwirksamkeit des Leiharbeitsverhältnisses

		4. Bearbeitung der Anträge

		5. Rückzahlung von Beiträgen





